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sorte) vorzunehmen16). Absichtlich habe ich hier vorläufig den Ausdruck 
regnum ... describere sehr neutral mit „das Reich beschreiben“ übersetzt. 

Die gemeinsame Tagung fand nicht am 1. Oktober in Metz, sondern 
am 19. Oktober im Chorherrenkloster Sankt Kastor zu Koblenz statt. 
Dort stellte sich heraus, daß die Kommissare keine genaue Kenntnis des 
zu beschreibenden Reiches hatten, da es ihnen unmöglich gewesen war, 
überall im Reiche umherzureisen und die festzustellenden Elemente auf­
zuzeichnen. Zu einem gemeinsamen Vorschlag konnte man daher nicht 
kommen17). So mußten die drei Herrscher wieder selbst eingreifen. Im 
November, zu Diedenhofen, wurde in ihrem Namen, unter dem Druck 
der Aristokratie ein Waffenstillstand bis zum 14. Juli 843 geschlossen; 
die Brüder versprachen, zu diesem Zeitpunkt das Reich zu teilen, stets 
mit dem Rechte der ersten Wahl für Lothar18).

Jetzt arbeitete man endlich ernsthaft: Kommissare (missi) wurden 
in die verschiedenen Gegenden des Reiches geschickt, um an Ort und 
Stelle die Elemente der „Beschreibung“ zu sammeln (descriptio fieret) 
und sie aufzuzeichnen, damit auf der Grundlage dieser Aufzeichnungen 
die Teilung stattfinden könne. Die Kommissare arbeiteten während des 
Winters 842/843 und während des Frühlings 843, wie es die Annales 
Bertiniani und die Annales Xantenses bestätigen19).

16) A° 842, MG. SS. rer. Germ. ed. F. Kurze, S. 33: ... ea tamen con­
ditione, ut e partibus singulorum XL ex primoribus electi in unum convenien­
tes regnum aequaliter describerent, quo facilius postmodum inter eos pari sorte 
divideretur. Diese Angaben werden von Nithard IV, 4, S. 45—46, bestätigt; 
bei ihm findet man die Erwähnung der Stadt Metz als Ort, wo die Tagung 
stattfinden sollte. Die Anzahl der Kommissare beträgt bei ihm 110: wahr­
scheinlich ist das durch einen Fehler des Kopisten zu erklären.

17) Über die Schwierigkeiten die in Metz und später in Koblenz hervortra­
ten, Nithard IV, 4 gegen Ende, u. 5, S. 45—47. Es genügt hier, die folgenden 
Sätze wörtlich anzuführen: Cumque ad regni divisionem hi, qui a Lodhuvico 
et Karolo missi fuerant, variis quaerimoniis accessissent, quesitum est, si quis 
illorum totius imperii noticiam ad liquidum haberet. Cum nullus repperiretur, 
quaesitum est cur missi illorum illud in transacto spatio non circumissent et 
illorum industria inbreviatum esset: cum et hoc ut fieret, Lodharium nolle 
repperissent, aiebant impossibile esse ignoranti quoddam aequaliter dividere 
posse.

18) Nithard IV, 6, S. 48.
19) Annales Bertiniani, a° 842, S. 29: Nachdem die drei Brüder durch ihre 

Gesandten miteinander de regni portionibus unterhandelt hatten... tandem 
inventum est ut missi strennui per universum suae ditionis regnum dirigeren­
tur, quarum industria diligentior descriptio fieret cuius serie trium fratrum


